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Vergütung für die Fortführung
des Geschäftsführeramts beim
Verkauf von Geschäftsanteilen
an einer Kapitalgesellschaft -
Abgrenzung zwischen
Veräußerungspreis und
Arbeitslohn

Ob ein anlässlich der Veräußerung eines Anteils an einer
Kapitalgesellschaft gezahlter (Teil-)Betrag für die Fortführung der
Geschäftsführertätigkeit durch den veräußernden Gesellschafter den
Einkünften aus § 17 des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder
denjenigen aus § 19 EStG zuzuordnen ist, bestimmt sich danach, zu
welcher Einkunftsart der engere wirtschaftliche
Veranlassungszusammenhang besteht. Dies hat der Bundesfinanzhof
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254828/
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Sachverhalt

Streitig ist, ob ein Teil eines anlässlich der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft gezahlten

Kaufpreises den Einkünften gemäß § 19 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zuzuordnen ist.

Der Kläger war zu 50 % an der GmbH (X GmbH) beteiligt und zugleich deren Geschäftsführer. Er bezog ein

jährliches Geschäftsführergehalt von 180.000 € zuzüglich Weihnachtsgeld von 8.000 € und Tantieme. Die

übrigen Geschäftsanteile hielt Herr B, der ebenfalls Geschäftsführer der Gesellschaft war.

Im Streitjahr veräußerten der Kläger und B ihre Anteile an der X GmbH an die … (Y GmbH). Der Kaufpreis

von 4,5 Mio. € entfiel zur Hälfte auf die Beteiligung des Klägers.

Bestandteil des Kaufpreises war ein Betrag von 1,25 Mio. €, den der Kläger und B ??jeweils zur Hälfte (=

625.000 €)?? für die Fortsetzung der Geschäftsführung der X GmbH über einen Zeitraum von mindestens

fünf Jahren nach dem Anteilskauf erhielten. Diese Zahlung stand unter dem Vorbehalt anteiliger Erstattung

bei vorzeitiger Beendigung der Geschäftsführertätigkeit. Zur Besicherung eines Erstattungsanspruchs

hatten der Kläger und B jeweils eine Bankbürgschaft zu stellen.

Das im Zuge des Anteilskaufvertrags neu vereinbarte Geschäftsführergehalt des Klägers betrug jährlich

140.000 € zuzüglich Tantieme und eines monatlichen Altersversorgungszuschusses von 240 €.

In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erfasste der Kläger für die Veräußerung der

Geschäftsanteile einen nach Anwendung des Teileinkünfteverfahrens gemäß § 17 EStG steuerpflichtigen

Gewinn von 1.005.852 €. Dieser Gewinn beinhaltete die für die Fortführung der Geschäftsführung gezahlten

625.000 €. Die für die Bürgschaftsgestellung insgesamt anfallenden Avalprovisionen zog der Kläger als

Veräußerungskosten ab (18.767 €).

Das Finanzamt ordnete die Zahlung der 625.000 € den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu. Die

Avalprovision berücksichtigte das FA nur im Umfang der im Streitjahr tatsächlich geleisteten Zahlungen

(3.143 €) als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.

Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte keinen Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.

Das FG hat ohne ausreichende Tatsachenfeststellungen entschieden, dass der von der YGmbH an den

Kläger gezahlte Betrag von 625.000€ den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zuzuordnen ist

Ob ein anlässlich der Veräußerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft gezahlter (Teil-)Betrag für die

Fortführung der Geschäftsführertätigkeit durch den veräußernden Gesellschafter den Einkünften aus § 17

des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder denjenigen aus § 19 EStG zuzuordnen ist, bestimmt sich

danach, zu welcher Einkunftsart der engere wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang besteht.
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Entscheidend ist hierbei, ob der im Kaufvertrag zusätzlich vereinbarten Leistung eine eigenständige

wirtschaftliche Bedeutung zukommt.

Ist dies nicht der Fall, handelt es sich bei dem hierfür gezahlten Betrag um einen unselbständigen Teil des

Veräußerungspreises im Sinne von § 17 Abs. 2 EStG (Anschluss an Senatsurteil vom 20.07.2018 - IX R

31/17, Rz 13).

Die Qualität und Stabilität des Managements ist in der Regel ein den Wert der Kapitalgesellschaft

beeinflussender Faktor und damit ein unselbständiger Kalkulationsfaktor für die Bildung des Kaufpreises für

die Beteiligung.

Die Würdigung der Vorinstanz verletzt insoweit Denkgesetze, als sie es für unerheblich hält, dass das

Management einer Gesellschaft im Regelfall ein den Wert der Kapitalgesellschaft beeinflussender Faktor

ist.

Die vom FG hervorgehobene rechtliche und tatsächliche Verknüpfung der Zahlung des Teilbetrags von

625.000€ mit der Fortführung der Geschäftsführertätigkeit ist kein geeigneter Gesichtspunkt für eine

Zuordnung zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.

Für die Frage des vorrangigen Veranlassungszusammenhangs zu den beiden in Betracht zu ziehenden

Einkunftsarten ist vielmehr entscheidend, ob die YGmbH als Käuferin diese Zahlung dem Kläger als

Gegenleistung für den in dem übertragenen Geschäftsanteil ruhenden Unternehmenswert der XGmbH oder

als Frucht seiner fortzuführenden Arbeit als deren Geschäftsführer gezahlt hat.

Hierbei hätte das FG ??losgelöst von der Stellung des Klägers als Geschäftsführer der XGmbH??

berücksichtigen müssen, dass die Qualität und Stabilität des Managements eines erworbenen

Unternehmens für den Käufer im Regelfall ein unselbständiger Kalkulationsfaktor im Rahmen der

Gesamtpreisbildung ist und somit regelmäßig in dem erworbenen Geschäftswert aufgeht.

Diese Erkenntnis lag bereits deshalb nahe, da der Geschäftsführer der YGmbH, der Zeuge Herr …,

nachvollziehbar bekundet hatte, dass die YGmbH die Geschäftsanteile ohne weitere Bindung des Klägers

und B an das Unternehmen nicht erworben hätte, da andernfalls der beabsichtigte Knowhow-Transfer nicht

ermöglicht worden wäre.

Darüber hinaus fehlt eine Würdigung des FG, ob die YGmbH dem Kläger den Betrag von 625.000€ auch

dann gezahlt hätte, wenn er nicht selbst, sondern ein nicht kapitalmäßig beteiligter Dritter Geschäftsführer

der XGmbH gewesen wäre und dieser sich zur weiteren Mitarbeit verpflichtet hätte oder ??andersherum

gewertet?? die streitige Zuwendung auch erhalten hätte, wenn er nicht zugleich veräußernder

Gesellschafter gewesen wäre.

Rechtsfehlerhaft ist auch die Würdigung des FG, es liege kein das Arbeitsverhältnis überlagernder

Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften nach §17 EStG vor, weil der Anteilskaufvertrag in Bezug

auf den Teilbetrag von 625.000€ nicht selbständig und losgelöst von dem Arbeitsverhältnis habe bestehen
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können.

Die tatsächlichen Feststellungen des FG tragen auch nicht dessen Würdigung, dass es sich bei den

Aufwendungen für die Avalprovision um Werbungskosten gemäß §9 Abs.1 Satz1 EStG bei den Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit handelt. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Zahlung des Betrags von

625.000€ Arbeitslohn darstellen würde.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 3. März 2026 (IX R 1/25), veröffentlicht am 21. Mai 2026.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.
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